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Antrag auf Zulassung eines gewerblichen Betriebes für die Herstellung von 
fischmehlhaltigen, blutprodukthaltigen, verarbeitetem tierischem Nichtwie-

derkäuer-proteinhaltigen und/ oder verarbeitetem Nutzinsekten-
proteinhaltigen Futtermitteln für die Aquakultur 

 
Antrag auf 
                                   Herstellung von fischmehlhaltigen Futtermitteln  
 
                                   Herstellung von blutprodukthaltigen Futtermitteln 
 
                                   Herstellung von verarbeitetem tierischem 
                                       Nichtwiederkäuer-proteinhaltigen Futtermitteln 
                                        
                                   Herstellung von verarbeitetem Nutzinsekten- 
                                       proteinhaltigen Futtermitteln 
 
 
Firma ___________________________________________________ 
 
(Name, Anschrift) ___________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________ 
 
für die Betriebsstätte ________________________________ 
 
(Name, Anschrift) ________________________________ 
 
 ________________________________ 
Name/ Funktion der/  
des Antragstellenden ________________________________ 
 
Ich beantrage für meinen o. g. Betrieb eine Zulassung gemäß Verordnung (EG) Nr. 999/2001 
vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter trans-
missibler spongiformer Enzephalopathien (ABl EU L 147 S. 1); in der zurzeit geltenden Fas-
sung. 
 
Angaben zum Antrag sowie Verpflichtungen (bitte ankreuzen / benennen): 
 
1. Das Fischmehl / das Fischmehl enthaltende Futtermittel und/oder das Blutprodukt so-
wie das blutprodukthaltige Futtermittel und/oder das verarbeitete tierische Nichtwieder-
käuer-Protein sowie das verarbeitete tierische Nichtwiederkäuer-proteinhaltige Futtermit-
tel und/oder das verarbeitete Nutzinsekten-Protein sowie das verarbeitete Nutzinsekten-
proteinhaltige wird bezogen aus: 

 Verarbeitungsanlage (Name, Anschrift) : ___________________________________ 

 

 Zwischenlager (Name, Anschrift) :    ______________________________________ 
 

 Import : _________________________________________________________ 
 

 Sonstiges :__________________________________________________________ 
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2. Der Transport von der Bezugsstelle zur Betriebsstätte erfolgt durch 

 Spedition (Name, Anschrift) :  ____________________________________________ 

 

 eigene Fahrzeuge     ______________________________________________ 
 

 Sonstiges :        _____________________________________________ 
(Falls der Platz nicht ausreicht, bitte zusätzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt aufführen.)  

 
3. Die Reinigung der Transportfahrzeuge die derartige Futtermittel transportieren, erfolgt 

mittels (bitte Reinigungsmethode, Einsatz separater Fahrzeuge usw. darstellen)  

 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
(Falls der Platz nicht ausreicht, bitte zusätzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt aufführen) 

 
4. Die Lagerung erfolgt separat,  

 eine Kontamination anderer Futtermittel ist ausgeschlossen 
 Lagerform (z.B. Silo, Sackware) __________________________________ 

(Falls der Platz nicht ausreicht, bitte zusätzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt aufführen) 

 
5. Die Herstellung von fischmehlhaltigen und/oder blutprodukthaltigen und/oder verarbei-
tetem tierischem Nichtwiederkäuer-proteinhaltigen und/oder verarbeiteten Nutzinsekten-
proteinhaltigen Futtermitteln erfolgt 

 in einer Betriebsstätte, in der keine Futtermittel f. Wiederkäuer hergestellt werden  
 auf einer Produktionslinie, auf der keine Futtermittel f. Wiederkäuer hergestellt werden  

 
Anmerkung:  
Bitte fügen Sie dem Antrag ein Diagramm / Skizze der Anlage bei, aus der die separate  
Produktionslinie zu erkennen ist. 
 
6. Externe Untersuchungsstelle für Routineuntersuchungen ist:  

_________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
  _________________________________________________________ 
(Falls der Platz nicht ausreicht, bitte zusätzliche Angaben auf einem gesonderten Blatt aufführen.) 

 
7. Ich verpflichte mich hiermit, die Kennzeichnungsvorschriften, die Transportvorschrif-

ten und die Abgabeverbote für die oben genannten Futtermittel, insbesondere an 
landwirtschaftliche Betriebe, die Wiederkäuer halten, einzuhalten. 

 Um die Abgabeverbote einzuhalten, bestätigt der Tierhalter bei der Bestellung oder der 
Abnahme eines fischmehlhaltigen und/oder blutprodukthaltigen und/oder verarbeite-
tem tierischem Nichtwiederkäuer-proteinhaltigen* Futtermittels schriftlich,  

 dass er keine Wiederkäuer hält 

 und / oder dass er keine Wiederkäuer hält, aber auch Ergänzungsfutter-
mittel bezieht, für deren Verwendung eine behördliche Genehmigung (Zu-
lassung bzw. Registrierung gem. VO(EG) Nr. 999/2001) besteht, 

 oder in dem Fall, wenn er Wiederkäuer hält, dass er die Erlaub-
nis/Gestattung/Zulassung der zuständigen Behörde hat, dass er Fisch-
mehl enthaltene Futtermittel in dem landwirtschaftlichen Betrieb lagern 
und verwenden darf. 
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8. Mir ist bekannt, dass die Zulassung kostenpflichtig ist. 
 
9. Mir ist bekannt, dass ich auf einer öffentlichen Liste nach Anhang IV Kapitel IV Abschnitt A  
    gem. VO (EG) Nr. 999/2001 geführt werde. 
 
 
 
 
 
.........................................   ............................................... 
Ort,  Datum     Stempel und Unterschrift 


